
Ausbildung hat begonnen – im Hause NETTEN GmbH & Co. KG im doppelten Sinne 

Was für die ersten Schritte unserer eigenen Auszubildenden gilt, möchten wir natürlich auch 
unseren Kunden (‐kindern) als Ratgeber in allen finanziellen Angelegenheiten  auf den Berufsweg 
geben: 

Infos rund um das erste selbstverdiente Geld und notwendige Absicherung bzw.  Zukunftsvorsorge 
gibt es hier und natürlich bei unseren Beraterinnen und Beratern: 

1. Nicht verschenken – Vermögenswirksame Leistungen! 

Vermögenswirksame Leistungen sind Sparbeträge, die Ihr Arbeitgeber in ein von Ihnen ausgewähltes 
VL‐Produkt einzahlt. Zahlt der Arbeitgeber nur einen Teilbetrag, können Sie selbst die Differenz aus 
Ihrem Arbeitslohn aufstocken. Die Laufzeit eines VL‐Vertrages beträgt maximal sieben Jahre. Davon 
wird für VL‐Verträge in Investmentfonds sechs Jahre lang eingezahlt. Im siebten Jahr ruht der 
Vertrag, bevor er dann verfügbar ist. Für VL‐Sparen in Bausparverträge beträgt die 
Einzahlungszeit sieben Jahre, eine Ruhephase gibt es hier nicht. Bausparverträge können jedoch noch 
über die sieben Jahre hinaus bespart werden. 
 
Staatliche Förderung 
Der Staat unterstützt VL‐Sparen mit einer Arbeitnehmer‐Sparzulage. Beim Bausparen gewährt er für 
weitere Sparleistungen noch die Wohnungsbau‐Prämie.  

2. Nicht übersehen ‐ Berufsunfähigkeits‐Absicherung! 

Sie freuen sich über Ihren Berufsstart, es ist spannend vieles Neues in Ihrem neuen Arbeitsumfeld zu 
lernen und  und Ihr Job macht Ihnen Spaß. Doch egal wie jung Sie sind ‐ für den Fall, dass Sie vor 
Rentenbeginn aus gesundheitlichen Gründen aus dem Arbeitsleben ausscheiden müssen, sollten Sie 
mit einer Berufsunfähigkeits‐Absicherung vorsorgen. 

• Eine Berufsunfähigkeits‐Absicherung erhalten Sie als Zusatzabsicherung in Verbindung mit 
einer Renten‐, Risiko‐ oder Lebensversicherung.  

• Sie sorgen doppelt vor: Mit einer privaten Vorsorge für das Alter und mit einer Absicherung 
gegen Berufsunfähigkeit für die Zeit davor.  

• Der Versicherungs‐Schutz kann unabhängig von der Höhe der Hauptversicherung 
abgeschlossen werden.  

• Der Berufsunfähigkeits‐Schutz kann während der Laufzeit angepasst werden, wenn sich die 
Lebenssituation ändert 

3. Nicht unterlassen ‐ Haftpflicht‐Versicherung! 

Der wichtigste Schutz ist die Haftpflicht‐Versicherung. Denn Sie springt finanziell für Sie ein, wenn 
Ihnen ein Missgeschick passiert. 

• Die Haftpflicht‐Versicherung kommt für selbst verursachte Schäden auf.  
• Schadenersatz‐Leistung besteht bis zur Höhe der Versicherungs‐Summe.   
• Die Versicherung unterstützt Sie, wenn andere von Ihnen unberechtigt Schadenersatz 

fordern.  
• Im Regelfall sind zusätzlich zu Ihnen selbst auch Ihre Angehörigen versichert.  
• Für Singles gibt es spezielle Spartarife.  



Eine Haftpflicht‐Versicherung gehört zur Grundausstattung. Denn laut Gesetz muss jeder für selbst 
verursachte Schäden aufkommen – im schlimmsten Fall mit seinem gesamten Vermögen. 
 


